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Beilage zu 1 der „Umschau" pro 1887.

Wer mimischer Zolltarif.
(Fortsetzung.)

Artikel Benennung der Waaren. ^

475 Kleine Gegenstände von Gußeisen, ver­
ziert, polirt, gefirnißt oder bronzirt, 
auch in Verbindung mit anderen ge­
meinen Materialien 1001(8 40

Hierunter fallen: Kronleuchter,
Armleuchter, Handleuchter, Lam­
pen, Schreibtischgarnituren und 
Phantasieartikel, Ofengarnituren,
Zierrathen aus Gußeisen zu ver­
schiedenen Zwecken, ganz vergoldet 
oder versilbert w.

476 Schmiedeeisenwaaren „ 6
Hierunter sind begriffen: gerade 
oder gebogene eiserne Balken 
für Häuser- und Brückenbau rc.;
Eisenbeschläge für Eisenbahnwagen,
Kutschen, Karren w.; Thür- und 
Fensterbeschläge rc.; — alle diese 
Gegenstände nicht polirt, nicht ge­
feilt.

477 Bolzen (pirono) u. Rüget von Schmiede­
eisen, schwarze; eiserne Drathnägel 
ohne Unterschied der Größe, Schindel- 
nägel, Stifte, Hufnägel, Zapfen 
hvituri) von Schmiedeeisen „ 10

478 Schrauben von Schmiedeeisen oder Stahl,
ohne Unterschied der Größe, mit oder
ohne Muttern „ 10

479 Schlosserarbeiten, grobe „ 30
Hierunter sind begriffen: Schlösser,
Riegel, Scharnire und sonstige 
Gegenstände zum Thür- und Fen­
sterverschluß; große Vorhänge­
schlösser und andere derartige Eisen­
maaren, polirt oder gefeilt

480 Röhren, eiserne „ 7
481 Wellen, liegende, und Achsen zu Wagen

und Waggons „ 4
482 Anker und große Schifssketten „ 4
483 Ketten, eiserne, ohne Unterschied der

Stärke „ 5
484 Gitter, eiserne für Gärten, Höfe, Bal­

kons und dergl., weder vergoldet
noch versilbert „ 28

Ganz oder theilweise vergoldete 
oder versilberte Gitter unterliegen 
dem doppelten Zollsatz.

485 Gegenstände, gemeine, aus schwarzem
Eisenblech (Platten), nicht polirt, 
nicht verzinnt, nicht emaillirt, in oder 
ohne Verbindung mit Gußeisen „ 24

Hierunter sind begriffen: Maschi- 
nenkessel, Oefen und Küchenherde,
Vorkomme u. Ofenthüren, schwarze 
Küchengefäße, ausgeschl. Schwarz­
blech (Platten) :c.

486 Geldschränke und Kassetten von Eisen
und Stahl „ 25

487 Bettstellen, eiserne, ordinäre, einfach,
bloß angestrichen, ohne weitere Ver­
zierungen als solche aus Gußeisen,
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weder vergoldet noch versilbert; eiserne 
Gartenmöbel 1001(§ 28

488 Bettstellen, eiserne, mit Verzierungen
aller Art, angestrichen, gefirnißt, mit 
Malereien oder bronzirt; eiserne 
Zimmermöbel, tapezirt oder nicht, je­
doch weder vergoldet noch versilbert „ 30

Bettstellen und Möbel, eiserne, 
ganz oder theilweise vergoldet oder 
versilbert, unterliegen neben dem 
hier festgesetzten Zoll einem Zu­
schlag von 59 pCt. desselben.

489 Gegenstände, nicht besonders benannte,
aus Eisen und Stahl, gemeine, ein­
fach, weder verzinnt, noch emaillirt, 
noch polirt, — mit Ausnahme der 
Werkzeuge, der Messerschmiedewaaren 
und der vollständigen Maschinen „ 30

Hierunter sind begriffen: Küchen­
gefäße, verzinnt oder emaillirt, 
Osengeräthschaften (Schaufeln,
Zangen w.), Maschinenteile und ^ 
Zubehörtheile zu Maschinen, eiserne, 
im Gewicht von weniger als 25 
1<8, Maschinenteile und Zubehör­
stücke zu Maschinen, stählerne, ohne 
Unterschied des Gewichts, und 
überhaupt alle nicht besonders aus­
geführten gemeinen Gegenstände 
von Eisen oder Stahl.

Diese Tarifirung findet auch aus 
Fournituren zu öffentlichen Uhren 
Anwendung.

490 Gegenstände, nicht besonders ausgeführte,
von Eisen und Stahl, mittelseine, 
verzinnt, emaillirt, jedoch nicht polirt,
— mit Ausnahme der Werkzeuge, 
der Messerschmiedewaaren und der 
Maschinen; Gegenstände aus Eisen­
drahtgewebe „ 45

Hierunter fallen: Schlösser für 
Thüren u. Schubladen, Vorhänge­
schlösser, Wagenschlüssel, (sogen.
Französische), Schraubenmaschinen, 
mechanische Bratspießwender, Ge­
bisse, Steigbügel, Sporen und 
andere dergl. unpolirte, jedoch ver­
zinnte Gegenstände; ordinäre eiserne 
Zirkel; Nägel für Gerber (euie cka 
ouralarl), Leuchter von Eisen oder 
Stahl; Lichtputzscheeren, Ringe,
Schnallen und dergl. von Eisen;
Formen zum Kugelgießen; Pfrop- 
fenzieher für Ladestöcke, Korkzieher;
Stiefelhaken rc.

Dieser Artikel begreift auch die 
Gegenstände von Eisen- oder Stahl­
draht, wie: Vogelkäfige, Mause­
fallen, Körbe rc.

Ferner gehören hierher Fegen,
Siebe und andere dergl. Gegen­
stände von Eisendrahtgewebe, in 
oder ohne Verbindung mit anderen 
gemeinen Materialien.


